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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS — BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG
ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

9. JAHRGANG

No. 22. 18. DEZEMBER 1915
INHALT: Mitteilung des Kantonalvorstandes an die Sektionsvorstinde. — Zum neuen Steuergesetzentwurf. (Schluss.) — Die Vorpriifung im
Schulkreise 3. (Schluss.) — Ziircherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz. — Zircherischer Kantonaler Lehrerverein.

Mitteilung des Kantonalvorstandes an die
Sektionsvorstédnde.

Der Kantonalvorstand erldsst zu den §§ 3, 4, 5 und 8
der Statuten vom 7./13. Februar 1915 nachstehende Weg-
leitung :

Zu § 3: Die Sektionsvorstinde werden dringend ersucht,
nur Mitglieder aufzunehmen, die eine Beitrittserkldrung unter-
zeichnet haben. Die blosse Bezahlung eines Jahresbeitrages
zilt nicht als Beitrittserkldrung.

Zu §§ 4 u. 5: Mitglieder, die durch Nichteinldsen der
Nachnahme oder zu spite Austrittserklirung beitragspflichtig
verbleiben, sollen in der Regel vom Kantonalvorstand an
ihre Pflicht dem Vereine gegeniiber gemahnt werden. Bei
Nichtbezahlung des Jahresbeitrages behalt sich der Kan-
tonalvorstand alle weiteren Massnahmen vor; jedenfalls
kénnen aber solche Mitglieder bei einer spiteren Wieder-
anmeldung nur gegen Nachzahlung der Restanzen und nach
einer niheren Priifung der Verhiltnisse wieder aufgenom-
men werden. Zuriickgewiesene Nachnahmen bleiben bei
den Akten.

Zu § 8: Pensionierte Lehrer verbleiben als beitrags-
freie Mitglieder, sofern sie bei ihrem Riicktritte.vom Lehr-
amte dem Z. K. L.-V. angehorten. § 8 hat riickwirkende
Kraft auf alle Pensionierten.

Zum neuen Steuergesetzentwurf.

Aus dem Protokoll iiber die Delegiertenversammlung
der Ziircherischen Kantonalen Organisation von Fix-
besoldeten
vom 12. September 1915, nachmittags 2 Uhr, im Restaurant Du Pont
in Zirich 1.

(Schluss.)

Traktandum 4: Dr. Kolb schligt vor, bei der Dzs-
kussion #iber das weitere Vorgehen die Antrige in der-
selben Reihenfolge zu behandeln wie der Referent. Dieser
Vorschlag wird genehmigt.

Mit Bezug auf Antrag 7 bemerkt Dr. Kolb: Mit Riick-
sicht auf die kriegerischen Verhiltnisse diirfe gesagt werden,
Antrag 7 sei gentigend beriicksichtigt worden. Der Vorstand
schldgt daher vor, Antrag 7 als erledigt abzuschreiben.
Diesem Antrag wird zugestimmi.

Mit Bezug auf Antrag 6 bemerkt Dr. Kolb: Wir sind
uns bewusst gewesen, dass wir mit unserm Antrag 6 eine
Inkonsequenz begehen. Die Folge ist nicht ausgeblieben;
Antrag 6 ist bekrittelt worden. Um diese Kritik far die
Zukunft auszuschalten, schligt Ihnen der Vorstand vor,
Antrag 6 fallen zu lassen. Auch dieser Antrag wird von der
Versammlung genelmigt.

Mit Bezug auf Antrag r bemerkt Dr. Kolb : Hier halten
wir im vollen Umfange an unserem Antrage fest. Wir wollen
denselben zur conditio sine qua non machen. Es ist aller-
dings von anderer Seite erklirt worden, es wiren auch
andere Mittel vorhanden, um das von uns angestrebte Ziel:
gerechtere Besteuerung, zu erreichen. Ich bin aber der

Meinung, dass dies nicht richtig ist. Fiir uns gibt es nur
ein « Entweder — QOder»>. Aus allen diesen Griinden be-
antragt Ihnen der Vorstand, Sie mochten heute in diesem
Sinne entscheiden und gleichzeitig unsere Redner beauftragen,
dem Kautonsrate zu erkliren, dass wir unbedingt an Antrag 1
festhalten. In diesem Sinne beschliesst die Versammlung.

Mit Bezug auf Awirag 2, Absatz r bemerkt Dr. Kolb:
Die Berufs-Steuerkommissire wiren allerdings &4usserst
wiinschenswert. Trotzdem ist es richtiger, an diesem Petitum
nicht festzuhalten, sonst riskieren wir, dem Gesetze neue
Gegner zu schaffen. Heute schon heisst es in gewissen
Kreisen, die Steuerkommissidre seien nichts anderes als eine
Neuauflage der ,«Steuervogtes. Dies wiirde selbstverstind-
lich in der seinerzeitigen Abstimmungscampagne als Schiag-
wort gegen das neue Gesetz verwendet. Wir haben in der
Vorlage des Steuergesetzes einen schonen Teilerfolg. Wir
wollen uns mit dem Errungenen begniigen. Der Vorstand
schldgt Thnen daher vor, Antrag 2, Absatz 1 als erledigt
zu betrachten. In diesem Sinne wird Beschluss gefasst.

Mit Bezug auf Antrag 2, Absaiz 2 bemerkt Dr. Kolb:
Hier sind unsere Wiinsche gewiirdigt worden. Der Antrag
des Vorstandes geht dahin, Antrag 2 Absatz 2 als erledigt
zu betrachten. Dies wird desc/ilossen.

Mit Bezug auf Awntrag 3 bemerkt Dr. Kolb: Hier sind
unsere Wiinsche voll beriicksichtigt und es beantragt daher
der Vorstand, Antrag 3 als erledigt zu betrachten. Dies
wird besclilossen.

Mit Bezug auf Awntrag 4 Absatz r bemerkt Dr. Kolb:
Auch hier ist unserm Begehren entsprochen worden; einzig
wire noch zu wiinschen, dass Absatz 1 von § g etwas aus-
fiilrlicher gehalten wire.

Mit Bezug auf Awtrag 4 Absatz 2 bemerkt Dr. Kolb :
Hier ist unserer Eingabe nicht entsprochen worden. Der
Referent hat Ihnen trotzdem vorgeschlagen, das Gesetz aus
diesem Grunde nicht zu desavouieren. Eventuell kénne auf
diesen Punkt zuriickgekommen werden und sollte auch hie-
bei nichts erreicht werden, so miisste man sich schliesslich
mit dem, was wir sonst erreicht haben, begniigen.

Bezirksanwalt Kaufmann, Vertreter der Platzunion des
Verkehrspersonals: Meines Erachtens ist unserem Begehren
zu wenig entsprochen worden. Man wird sich klar sein,
dass gewisse Berufsgruppen, z. B. Geschiftsreisende, die
ebenfalls Spesen haben, keineswegs die Spesen versteuern.
Dasselbe muss auch fiir die von uns vertretenen Berufe
verlangt werden. Was fir einzelne Berufe recht ist, das
soll auch fir uns billig sein. Schon im Kantonsrat ist be-
antragt worden, diese Nebenbeziige sollen in Abzug gebracht
werden konnen. Man hat Priifung versprochen. Der Entwurf
liegt vor, dem Begehren ist trotzdem nicht entsprochen.
Wir miissen sehen, dass im Gesetze etwas stipuliert wird.
Ich schlage ‘vor, zu § 9 emen neuen Absatz aufzunehmen,
ungefihr folgenden Wortlautes: <Spesen, welche bei Aus-
iibung des Berufes entstanden sind, diirfen in Abzug gebracht
werden.» Damit wire unserem Begehren Rechnung getragen.

Auch das zweite Postulat betreffend Abzug fiir Pramien
sollte ndher gepriift werden. Fr. 200.— genligen nicht.
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Der Staat hat das grosste Interesse daran, dass viele Glieder
versichert sind. Es darf daher verlangt werden, dass diese
Primien bis Fr. 300.— steuerfrei erkldart werden.

Sebundariehrer Hardmezer: Ich unterstiitze alles, was
Bezirksanwalt Kaufmann gesagt hat.

. Sezler, Vertreter des Vereins schweiz. Eisenbahn- und
Dampfboot-Angestellter, Kreis Ziirich: Ich unterstiitze den An-
trag von Bezirksanwalt Kaufmann. Es muss darauf hingewirkt
werden, dass die Fr. 200.— auf Fr. 400.— erhoht werden.

Dr. Kolb: Ich bin materiell mit Bezirksanwalt Kaufmann

einverstanden. In formeller Beziehung m&chte ich nur darauf .

hinweisen, dass meines Erachtens richtigerweise nihere Aus-
fihrungen zu § 9 Absatz 1 in die Vollziehungsverordnung
aufgenommen wiirden. In diesem Sione hitte ein Antrag
von uns mehr Aussicht auf Erfolg. Was die steuerfreien
Primien anlangt, so bin ich auch fiir Festhalten an Fr. 400.—.
Gleichzeitig wiirde ich vorschlagen, es sei Bezirksanwalt
Kaufmann heute schon Auftrag zu erteilen, dass er im
Kantonsrate in diesem Sinne referiere. Heute noch eine
schriftliche Eingabe zu machen, halte ich fiir iiberfliissig.

Begirksanwalt Kaufmann hilt daran fest, dass heute
noch eine Eingabe zu machen sei, damit die Sache nicht
vergessen werde und damit die Kommission schon anldss-
lich ihrer Beratung von unserm Begehren Kenntnis habe.

F. Meier, Vertreter der Platzunion des Postpersonals
Zurich, und Sekundariehrer Hardmeier unterstitzen die
Ausfiihrungen von Bezirksanwalt Kaufmann.

Die Delegiertenversammlung beschliesst einstismmig, der
Vorstand sei beauftragt, der Kommission sofort durch eine
Eingabe von unserm Begehren zu § g Absatz 1 und Absatz 6
Kenntnis zu geben.

Bezirksanwalt Kaufmann: Wenn eine Eingabe gemacht
wird, so sollte in dieser Eingabe auch darauf hingewiesen
werden, dass das Existenzminimum von Fr. 8co.— auf
Fr. 1000.— erh6ht werden miisse.

Prof. Schurier, Vertreter der Gesellschaft der Lehrer
an der hohern Tochterschule Ziirich, unterstiitzt die An-
regung von Bezirksanwalt Kaufmann betreffend die Erhéhung
des Existenzminimums von Fr. 8oo.— auf Fr. 1000.—.

Prof. Dr. Wetter, Vertreter des Ziirch. Kantonalen Lehrer-
vereins : Ich mdchte beantragen, an dem Betrag von Fr. 8oo0.—
nicht zu riitteln, -indem sonst die ganzen Berechnungen iiber
den Haufen geworfen werden. Wenn wir auf Fr. 1000.—
kommen, so fehlen uns alle Grundlagen. Ich mochte auf
etwas anderes hinweisen: Ist es notig, jedem Fr. 8co.—
Steuerfreiheit zuzugestehen? Meines Erachtens wire es
richtiger, auf die Kinderzahl Riicksicht zu nehmen. Damit
wiirde die von uns gewiinschte Entlastung auch erreicht.

Prof. Schurter schligt vor, dass unser Wunsch betreffend
Erhohung des Existenzminimums von Fr. 8oo.— auf
Fr. 1000.— der Kommission bekannt gegeben werde.

In diesem Sinne wird mit allen gegen eine Stimme
entschieden.

Nachdem die Diskussion nicht weiter beniitzt wurde,
stellt Dr. Kolb den Antrag, auf Grund der heutigen Ver-
handlungen folgende Resolution zu fassen:

Die Delegiertenversammiung der Organtsation der
Fizbesoldeten begriissi die Vorlage zu etnem Gesetz be-
treffend die direkten Steuern, wie sie aus den Beratungen
des Kantonsrates hervorgegangen ist; sie anerkennt, dass
der Gesetzesentwurf eine bedeutende Verbesserung gegen-
diber dem jelzigen Zustande bedeutet.

Ste ersicht mit Genugtuung, dass die méisten in der
Eingabe vom 8. Oktober 1913 enthaltenen Wiinsche wenig-
stens zum grossten Teil Beviicksichtigung gefunden haben.

Ste erwartet aber bestimms:

a) dass § 9 Absats 1 praziser gefasst wird. Namentlick
sollen keine Zweifel dariber maglick sein, dass die

in unserer Eingabe, pag. 7 und 8 angefiikirten Neben-
beziige, welche nichts anderes als ein Ersatz von
Barauslagen sind, abgezogen werden kinnen. Bei
Beamten, Lehrern und Ffarrerin sollen in gleicker
Weise abzugsberechtigt sein die notwendigen Ausgaben
fir Biicher und die Miete fiir ein Arbetiszimmer ;
b) dass der Kantonsrat die amtliche Inventarisation in
allen Todesfiallen in das Gesetz aufnehme und bekilt
sich bei etner allfilligen Ablehnung dieser Forderung
thre Stellungnakme zur definitiven Gesetzesvorlage vor.

Diese Resolution wird ezzstzmmzg gutgeheissen.

Von verschiedenen Seiten wird darauf aufmerksam
gemacht, dass die Mitgliederzahl auf pag. 3 und 4 unserer
Eingabe vom 8. Oktober 1913 zu klein sei; in Tat und
Wahrheit vertrete unsere Organisation me/kr Mitglieder.
Hierauf beschliesst die Versammlung, der Vorstand sei be-
auftragt, durch Zirkular bei den einzelnen Sektionen die
Mitgliederzahl festzustellen.

Die Anregung, es seien auch die unserer Organisation
noch fernstehenden Fixbesoldeten zur Teilnahme an unserer
Aktion aufzufordern, wird dahin erledigt, dass damit vor-
lzufig noch zugewartet werden soll.

Zum Schlusse verdankt Derer dem Vorstande seine
Arbeit.

Schluss der Versammlung 530 Uhr.

Die Vorpriifung im Schulkreise Ziirich 3.
Von Dr. A. Kreis, Sekundarlehrer.
(Schluss.)

Die Ergebnisse der drei letzten Vorpriifungen mage fol-
gende tabellarische Ubersicht veranschaulichen. Die ange-
filhrten Zahlen diirften ziemlich genau der Wirklichkeit ent-
sprechen. Es sind darin auch die Riickweisungen enthalten,
die wihrend und nach der Probezeit freiwillig oder gestiitzt
auf die Ergebnisse der Aufnahmepriifung, welche in Zirich
die Probezeit abschliesst, erfolgten. Es liegt in der Natur
der Sache, dass das Ergebnis der Vorpriifung nur richtig
gewertet werden kann, wenn man auch dasjenige der Auf-
nahmepriifung kennt. Der Wert der Vorpriifung ist um so
grosser, je mehr von der Gesamtzahl der Riickweisungen
auf sie fallen. Es wird in grossern Schulkreisen nicht mog-
lich sein, spitere Riickweisungen vollstindig auszuschalten,
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schon aus dem Grunde nicht, weil zu Beginn des Schul-
jahres jeweilen viele Kinder neu in den Sekundarschulkreis
einziehen; aber es sollten doch durch die Vorpriifung die
nachtriglichen Riickweisungen auf ein Minimum beschrinkt
werden kdnnen.

Dieses Minimum diirfte im 3. Kreise bei den gegen-
wirtigen Schillerzahlen 30-—40 betragen.

Die Zusammenstellung zeigt, dass jedes Jahr im ganzen
gegen 200 Schiller abgewiesen wurden, dieses Jahr absolut
und relativ am meisten. An den Riickweisungen von Teil-
nehmern an der Vorpriifung ist diese vertreten 1913 mit
50%0, 1914 mit 61 %0 und 1915 mit 431/2%0. Kann
man angesichts dieser Tatsache behaupten, dass die Vor-
priffung ihren Zweck erfiillt habe? konnten die Sekundar-
schule und die 7. Klasse auch nur annihernd mit der
Schiilerzahl, die ihnen zukam, den Jahreskurs beginnen?
Beide Fragen muss ich verneinen und halte dafiir, dass
Miihe, Storung des Unterrichts und Kosten, welche die Vor-
prifung mit sich bringt, durch die bisherigen Ergebnisse
ungeniigend bezahlt wurden. Die Resultate von 1913 und
1915 stehen einander ziemlich nahe; dasjenige des letzten
Jahres wire fiir Aussersihl und Industriequartier allein be-
deutend schlechter ausgefallen und gestaltete sich nur des-
halb giinstiger, als nachtriglich in Wiedikon sehr wenige
Riickweisungen erfolgten. Gewisse Schwankungen in den
Prozentsitzen von Jahr zu Jahr werden kaum zu umgehen
sein. Sie liegen zum Teil begriindet in den verschiedenen
Anforderungen, welche die Sekundarlehrer selbst an einen
Sekundarschiiler stellen; sodann haften unsern Priifungen
Unzulinglichkeiten an, die einfach nicht ausgeschaltet werden
kénnen. Genannt sei nur die ungleiche Beurteilung der
Arbeiten durch die priifenden Lehrer. Man mag fir die
Notengebung noch so genaue Normen aufstellen, wie sie
unser Reglement fiir die Vorpriifang enthilt, so spielt eben
das subjektive Urteil des Lehrers doch hinein. Namentlich
ist das bei den Aufsitzen der Fall. Einer Arbeit, die der
eine Lehrer mit 3 zensuriert, wird ein anderer die Note 3 1/2
oder gar 4 geben. Ein halber Punkt mehr oder weniger ist aber
oft fiir das Schicksal des Schiilers entscheidend. Die Zahl
der priifenden Lehrer zu vermindern, um eine einheitlichere
Beurteilung zu erzielen, geht bei einer so grossen Zahl von
Priiflingen nicht an. Je nachdem nun das eine Jahr nach-
sichtiger gepriift wird, die Schiiler besser oder schlechter
sind, und die Priifungsaufgaben etwas schwerer oder leichter
ausfallen, wird sich naturgemiss auch das Ergebnis #ndern.
Wenn aber auch in Zukunft vielleicht von den Schiilern,
welche die Priifung nicht bestehen, einige weniger in die
Sekundarschule eintrditen und die Primarlehrer bei den
Empfehlungen zur Aufnahme solcher Schiiler strenger ver-
fahren wiirden, so wire damit das Resultat nur unwesentlich
verbessert. Der Hauptgrund an dem teilweisen Misserfolg
unserer Priifung liegt anderswo.

Es ist eine nicht zu bestreitende Tatsache, dass in den
Sekundarklassen der Stadt Ziirich noch viele Schiiler sitzen,
die nicht hineingehéren. Ein Beweis hiefiir sind die vielen
Klagen iiber diese schwachen Elemente, die man von den
Sekundarlehrern aller Stadtkreise zu horen Gelegenheit hat.
An andern Orten des Kantons diirfte es vermutlich #hnlich
stehen. Dass es fiir diese Schiiler selbst kein Vorteil ist,
wenn sie ein, bisweilen zwei Jahre mitgeschleppt werden,
fir die andern dieser Zustand einen grossen Nachteil be-
deutet, ist schon oft betont worden. Aber. ..

Die Priifungslisten von 1915 lehren, dass weitaus die
meisten der wihrend und nach der Probezeit Zuriickgewie-
senen an der Vorpriiffung einen Durchschnitt zwischen 3
und 4 erreichten, sie zeigen aber auch, dass viele Schiiler
mit dem gleichen Durchschnitt sich noch heute in der Se-
kundarschule befinden. Sie bilden zum schénen Teil das
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Kontingent derer, die oben erwidhnt worden sind. Meiner
Ansicht nach sind sie hauptsidchlich deshalb der Ballast in
unsern Klassen, weil sie in der Regel sprachlich unbegabt
sind. Schlechte Rechner, will mir scheinen, kann eine Klasse
eher vertragen, sofern sie in der Sprache etwas leisten.
Eine ordentliche Sprachbegabung ist in der Sekundarschule
jedoch fast fiir simtliche Ficher notwendig; sie ist um so
mehr erforderlich, als Schiiler, denen sie abgeht, gewohnlich
auch im Franzosischen versagen, gerade in dem Hauptfache,
dessentwegen vielfach die Eltern schwacher Kinder meinen,
dieselben in die Sekundarschule schicken zu miissen. Aus
den Priifungslisten der Vor- und der Aufnahmepriifung geht
aber hervor, wie oft Schiiler mit schlechten Leistungen in
der Sprache sich mittels guter im Rechnen heraushauen.
Ein eklatantes Beispiel hiefiir ist die Aufnahmepriifung dieses
Jahres. Von den 15 Schiilern, welche diese bestanden, ver-
dankt ein einziger diesen Erfolg der Sprache, die 14 andern
aber dem Rechnen, und doch wurden letztere von ihren
Lebrern gerade im Deutschen zweifellos deswegen an die
Pritfung geschickt, weil sie darftige Arbeiten geliefert hatten.
Ermoglicht werden solche Fille, indem der Durchschnitt aus
zwei Sprach- und zwei Rechennoten gewonnen wird, d. h.
weil die beiden Ficher als vollig gleichwertig . behandelt
werden. Wird aber als richtig anerkannt, dass mehr Gewicht

auf die Sprachbefihigung des Schiilers gelegt werden miisse,

dann hat man auch gleich von Anfang an, d. h. an der Vor-
priiffung, den Elementen, die den Anforderungen in dieser
Hinsicht nicht geniigen, einen Riegel zu schieben. Dies
kann nur dadurch geschehen, dass die bisherigen Aufnahme-
bestimmungen abgeindert werden, wohl am besten in der
Weise, dass fiir die Sprache ein Minimaldurchschnitt fest-
gesetzt wird, der von jedem Schiiler erreicht werden muss.
Er diirfte etwa 31/2 Punkte sein. Damit nun aber nicht
auch die allerschlechtesten Rechner eine Eintrittskarte in
die Sekundarschule erhalten, mag auch fiir dieses Fach ein
Minimaldurchschnitt angezeigt sein, wenn auch vielleicht -
nur 21/2.

Die Probe mit obigen Durchschnitten ergab, dass dieses
Jahr ungefihr 240 Schiiler die Vorpriifung nicht bestanden
hitten. Die Zahl braucht nicht zu erschrecken; sie wird
etwa der Gesamtzahl aller Riickweisungen, mit Einschluss
derjenigen der Promotionspriifung vom nichsten Friihjahr,
entsprechen. Wenn sich bei der Probe im weitern heraus-
stellte, dass viele Schiller abgewiesen worden wiren, die
heute noch in der Sekundarschule sind, wihrend andere,
die in der Probezeit oder nach derselben zuriickgewiesen
wurden, hitten bleiben kdnnen, so beweist dies nur, was
jedem Kollegen bekannt ist, dass Ungerechtigkeiten bei
unserem heutigen Priifungssystem nicht zu umgehen sind.
Unsere Aufnahmepriifungen sind ein notwendiges Ubel.
Braucht man sie aber, so passe man sie den Bediirfnissen
der Schule, welcher sie zu dienen haben, an.

Jene hohe Zahl von Schiilern wird die Vorpriifung tiber-
haupt nicht zu eliminieren vermdgen. Es wird jedenfalls
damit zu rechnen sein, dass bei einer Verschirfung der
Arnforderungen eine grossere Schar als bisher gleichwohl
auf die Probezeit abstellen wird.

Und sollte sich zeigen, dass die Priifung mit den
genannten Ansitzen zu rigoros wirken wiirde, so ist immer
noch ein Korrektiv vorhanden: Wenn die Sekundarlehrer-
schaft mit Bestimmtheit bei der zustindigen Behorde schirfere
Anforderungen verlangt, um die Interessen der Sekundar-
schule zu wahren, so wird sie den Kollegen auf der Unter-
stufe auch weiterhin das Recht einriumen, Schiiler, denen
nach Ansicht ihrer Lehrer durch die Abweisung ein Unrecht
geschehen wiirde, wie bisher zur Aufnahme zu empfehlen.
Die Hauptsache bleibt, dass von diesem Recht gewszsseniaft
Gebrauch gemacht wird.
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Unter allen Umstidnden die Vorpriifung ablehnen mdchte
ich nicht. Sie kann meines Erachtens ganz wohl den Zweck
erfiillen, der fir ihre Einfithrung massgebend war. In diesem
Falle leistet sie den Sekundarlehrern und den Kollegen der
7. Klasse gute Dienste. Sie hat zudem den weitern Vorteil,
dass sie erlaubt, zu Beginn des Schuljahres die Klassen
gleichmissiger zu bilden, als es auf Grund der Zeugnisnoten
allein, auf die man nicht immer bauen kann, mdéglich ist.

Ich fasse das Hauptergebnis meiner Ausfithrungen in
nachfolgende Sitze kurz zusammen:

Die Vorpriifung im Schulkreise Ziirich 3 hat bis anhin
ihren Hauptzweck nur halb erfillt. Schuld daran sind die
gegenwirtigen Aufnahmebestimmungen, die den Interessen
der Sekundarschule allzuwenig Rechnung tragen und daher
in dem Sinne geidndert werden miissen, dass auf die Sprache
mehr Gewicht gelegt wird als auf das Rechnen. Fiir beide
Ficher sind Durchschnittsminima festzusetzen, die auf die
Bediirfnisse der Sekundarschule Riicksicht nehmen, wobei
dasjenige fir die Sprache hoher sein muss. Um allfillige
Harten der Vorpriiffung zu mildern, verbleibt den Primar-
lehrern auch fernerhin das Recht, durchgefallene Schiiler
zur Aufnpahme in die Sekundarschule zu empfehlen, sofern
sie dies mit gutem Gewissen tun konnen.

Ziircherische Kantonale Sekundariehrerkonferenz.

An die Vorsitzenden der Bezirkskonferenzen ist folgendes
Schreiben erlassen worden: Wir teilen Ihnen mit, dass fiir
1916 die 4. Auflage des Franzosischbuches von Hgsli in
bisheriger Form erscheinen wird. Vorstand und Verfasser
haben aber fiir 1917, also fir die 5. Auflage, eine etwas
verdnderte Fassung vorgesehen, in der die Erfahrungen des
Unterrichtes verwertet werden kdnnen; ferner soll das Buch
neu und besser illustriert werden.
Augenmerk jetzt schon darauf zu richten, dass Thre Kon-
ferenz rechtzeitig Wiinsche und Vorschlige dussert. Falls es
Thnen als noétig erscheint, bitten wir Sie, wdhrend des lau-
fenden Winters das Lehrmittel in Ihrer Konferenz zu be-
sprechen und uns bis Frihjahr 1916 das Ergebunis Ihrer
Verhandlungen einzusenden.

Wenn einzelne Konferenzen es wiinschen, so ist Herr
Hosli, Hegibachstrasse 22, Ziirich 7, gerne bereit, in ihrer
Mitte ein einleitendes Referat iiber Anlage und Gebrauch
seines Buches zu halten oder eine Lehriibung vorzufiihren.
Wir machen auch darauf aufmerksam, dass wihrend des
Winters ganz gut der Unterricht des Herrn Hésli gruppen-
weise besucht werden konnte, um sich einen Einblick in

das Lehrverfahren des Verfassers zu verschaffen.
Winterelug| im-November 1915
Ziirich, ! ¥

Der Vorsitzende: R. Wirz.
Der Schreiber: Dr. F. Wetistein.

* *
*

Zircherischer Kantonaler Lehrerverein.

: 12. Vorstandssitzung.
Samstag, den 20. November 19135, abends 3/4 Uhr, in Zirich.

Anwesend: Alle Vorstandsmitglieder.
Vorsitz: Prisident Hardmeier.
Aus den Verhandlungen:

1. Die Protokolle iber die 11. Vorstandssitzung und
die gemeinsame Sitzung mit den Abordnungen des Zentral-

Wir ersuchen Sie, Thr'

vorstandes des S. L.-V. und des Lehrervereins Ziirich werden
genehmigt.

2. Der Zentralvorstand des S. L.-V. verdaunkt durch
Zuschrift die Durchfithrung des 24. Schweiz. Lehrertages.

3. Von der freundlichen Aufnahme der Anregung der
Sektion Uster betreffend Sammlung fiir dze Schweiz. Lehrer-
waisenstiftung durch die Delegiertenversammlung des S. L.-V.
wird Notiz genommen.

4. Eine Einladung der Sektion Thurgau des S. L.-V. zur
Teilnahme an ibrer Jahresversammlung wird dankend zu den
Akten gelegt.

5. Auf eine Zuschrift an die Redaktion c¢des erzieher-
ischen Zusehers» betreffend die Einsendung «/Die Statuten
vor dem Sprachreiniger> wird mitgeteilt, dass der Ver-
fasser genannter Arbeit wirklich ein waschechter Schweizer sei.

6. Uber die Erstellung von Separatabsiigen von der
Arbeit Dy. Welters iiber das Steuergesetz wird noch mit
der Leitung der Organisation der Fixbesoldeten verhandelt.

7. Die Sosialdemokratische Lehrervercinigung Ziirich
teilt mit, dass sie das Geschilft betreffend die Reorganisation
des Preisinstitutes und die Art der Schaffung newer Lehr-
wmizttel als durch die Verhandlungen der Prosynode zurzeit
erledigt betrachte.

8. Den Lelrer-Wehrmannern wird auch wihrend der
Zeit der Schulferien, wenn sie im Dienste stehen, ein Abzug
an der Besoldung gemacht, obwohl wihrend dieser Zeit
weder dem Staat noch den Gemeinden durch die Dienst-
pflicht des Lehrers irgendwelche Auslage erwichst. Dieses
Vorgehen wird, wie aus zahlreichen Ausserungen aus
Lehrerkreisen mit aller Deutlichkeit hervorgeht, als unbillig
empfunden, und der Vorstand beschliesst deswegen Mittel
und Wege su suchen, um die Aufhebung der Besoldungs-
abziige wihrend den Schulferien zu erreichen.

9. Die Ausrichtung einer grésseren Uniferstiitzung an
eine ‘schwer heimgesuchte,  durchreisende Schweizerkollegin
durch die Unterstiitzungsstelle Ziirich wird gutgeheissen.

10. Einem Primarlehrer mit sehr guten Empfehlungen,
der sich um Aufnahme in die Stellenvermittiungsliste be-
wirbt, wird entsprochen.

11. Die Abrechnung iiber den Lekrertag wird unter
bester Verdankung an die Kommission genehmigt. Sie
weist gegeniiber dem Voranschlag nur eine Mehrausgabe
von 25 Fr. auf.

12. Die Sektionsprisidenten werden auf das Regulativ
betreffend die Bestitigungswahlen, speziell auf Abschnitt IL§ 2
aulmerksam gemacht.

13. Uber einen nicht ganz leicht verstindlichen Fall in
der Abstufung bei der Ausrichtung ausserordentlicher Be-
soldungszulagen sollen noch weitere Erhebungen gemacht
werden.

14. Die unter eigenem Titel folgende Wegleitung zu
einzelnen §§ der Statuten wird in ihrem Wortlaute festgesetzt.

15. Der Lelrerveremn Zirick teilt mit, dass er geneigt
sei, an unsere Unterstiitzungsstelle in f{reier, ihm gut-
scheinender Weise Beitrige auszurichten; dafiir werde er
seine bisher gefiihrte Kasse zur Unterstiitzung stellesuchen-
der Kollegen eingehen lassen. Hievon wird in zustimmen-
dem Sinne Vormerk genommen.

Schluss der Sitzung 815 Uhr. 7

Briefkasten der Redaktion.
An den «Zekrer vom Lande», die Herren Dr. M. Sch. in R. und
W. 7. in L.: lhre Arbeiten sind gesetzt, miissen aber wegen Raum-
mangel auf die nichste Nummer verschoben werden. — An die Herren
O.L.in W.  R. W.in W. und A. M. in Z.: Ihre Einsendungen wer-
den, sobald Raum zur Verfiigung steht, erscheinen.

Redaktion: E. HARDMEIER, Sekundarlebrer, Uster; H. HONEGGER, Lehrer, Ziirich 6; R. HUBER, Hausvater im Pestalozzihaus Riterschen;
W.ZURRER, Lehrer, Wadenswil ; U. WESPI, Lehrer, Ziirich 2; E. GASSMANN, Sekundarlehrer, Winterthur; M. SCHMID, Lehrerin, Hongg.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren.

— Druck und Expedition: Art. Institut Orell Fiissli, Ziirich.



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 18. Dezember 1915, Nr. 22

